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RÜCKTRITT

Auf die richtige Belehrung kommt es an

von RiOLG Frank-Michael Goebel, Rhens

1. Die Belehrung gemäß § 19 Abs. 5 VVG im Antragsformular des VR genügt 
den formalen Anforderungen an eine „gesonderte Mitteilung“, wenn sie 
in den der Unterschrift nachfolgenden zweiseitigen „Erklärungen des 
Antragstellers und der zu versichernden Personen“ durch Einrahmung 
hervorgehoben wird, und wenn auf diese Belehrung sowohl vor den Ge-
sundheitsfragen als auch vor den Schlusserklärungen und Unterschrif-
ten jeweils durch fett gedruckte Kurzhinweise verwiesen wird.

2. Der Wirksamkeit der Belehrung steht nicht entgegen, dass bei der Dar-
stellung der Rechtsfolgen zur Vertragsanpassung nicht ausdrücklich 
der Hinweis enthalten ist, dass kein Versicherungsschutz für einen be-
reits eingetretenen Versicherungsfall besteht, wenn durch Vertragsan-
passung rückwirkend ein Risikoausschluss Vertragsbestandteil wird, 
der ein Risiko betrifft, das sich in dem eingetretenen Versicherungsfall 
realisiert hat; denn diese Konsequenz ergibt sich auch für einen durch-
schnittlichen VN aus dem erteilten Hinweis auf die Möglichkeit der 
rückwirkenden Anpassung und der Möglichkeit des Ausschlusses der 
Gefahrabsicherung für einen nicht angezeigten Umstand.

3. Von einem Zugang der Belehrung in Textform kann nicht ausgegangen 
werden, wenn der Versicherungsvertreter seinem Kunden vor der Be-
antwortung der von ihm aus seinem Laptop vorgelesenen Gesundheits-
fragen lediglich die Gelegenheit gibt, das vielseitige Antragsformular in 
seinem Laptop zu lesen. In einem solchen Fall ist weder die Informati-
onsfunktion noch die Dokumentationsfunktion der Textform gewahrt.

4. Gesundheitsfragen sind bei mündlicher Befragung durch den Versiche-
rungsvertreter und der Aufnahme der Antworten in dessen Laptop al-
lenfalls dann in Textform gemäß § 19 Abs. 1 VVG gestellt, wenn die Fra-
gen in einer Art und Weise mit dem VN durchgegangen worden sind, die 
einer sorgsamen, nicht unter Zeitdruck stehenden und gegebenenfalls 
durch klärende Rückfragen ergänzten Lektüre gleichsteht, der Versi-
cherungsvertreter dem VN die Fragen also zu „eigenverantwortlicher 
(mündlicher) Beantwortung“ vorgelesen hat, und wenn dem VN die 
Fragen vor der Unterzeichnung des Antrags in dauerhaft lesbarer Form 
zur Verfügung gestellt worden sind.

(KG Berlin 23.5.14, 6 U 210/13, Abruf-Nr. 143165) 

Praxishinweis
Verletzt der VN vorsätzlich oder grob fahrlässig seine Mitteilungs- oder An-
zeigepflichten bezüglich der Gefahrumstände für das versicherte Risiko, 
kann der VR nach § 19 VVG vom Vertrag zurücktreten, in anderen Verschul-
densformen den Vertrag unter Einhaltung einer Monatsfrist kündigen.

Wichtig | Gegenüber dem alten Recht ist die Bestimmung dahin eingeengt 
worden, dass sie nur noch unzutreffende Antworten auf Fragen des VR be-
trifft. Es besteht keine allgemeine Offenbarungspflicht des VN hinsichtlich 
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gefahrerhöhender Umstände mehr. Das kann in Grenzbereichen unscharf 
sein. Wird nicht geantwortet oder ersichtlich unvollständig oder unklar, muss 
der VR nachfragen, wenn er sich auf die Pflichtverletzung berufen will. 

Dass eine Pflichtverletzung vorliegt, muss der VR darlegen und beweisen. 
Der VR muss also die Unrichtigkeit (Unvollständigkeit) der Anzeige, die Ge-
fahrerheblichkeit der Umstände, um die es geht, die Kenntnis des VN von 
diesen Umständen, die Frage nach diesen Umständen und die Kenntnis des 
VN von den Fragen nachweisen (Prölss/Martin, VVG, § 19 Rn. 68). Das Rück-
trittsrecht des VR wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht und 
sein Kündigungsrecht sind allerdings ausgeschlossen, wenn er den Vertrag 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hätte. 

Wichtig | Die Darlegungs- und Beweislast für diese ihm günstige Folge trifft 
nun den VN. Allerdings muss der VR im Rahmen der sekundären Darlegungs- 
und Beweislast zu seinen Geschäftsgrundsätzen vortragen. 

Die anderen Bedingungen werden dann auf Verlangen des VR rückwirkend, 
bei einer vom VN nicht zu vertretenden Pflichtverletzung ab der laufenden 
Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. Das KG spricht mit dem zweiten 
Leitsatz dabei eine Selbstverständlichkeit aus: Hat sich ein Versicherungsfall 
gerade im Bereich des rückwirkenden Bedingungsausschlusses ereignet, 
kann der VN keine Versicherungsleistungen beanspruchen. Auf Selbstver-
ständlichkeiten muss der VR den VN auch nicht hinweisen. 

Nach § 19 Abs. 5 VVG stehen dem VR das Rücktritts- und das Kündigungs-
recht nur zu, wenn er den VN durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die 
Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat. Der VR muss den VN 
also belehren. Die Entscheidung des KG betrifft nun die Frage, ob eine geson-
derte Belehrung auch dann vorliegen kann, wenn die Belehrung Teil des An-
tragsformulars ist, insbesondere in Zusammenhang mit den Erklärungen 
des VN steht. Das KG bejaht dies im Sinne der Leitsätze und reduziert die 
„gesonderte Mitteilung“ damit auf eine „hervorgehobene Belehrung“. Sie 
muss drucktechnisch als auch hinsichtlich der Platzierung so ausgestaltet 
sein, dass sie sich deutlich vom übrigen Text abhebt und vom VN nicht über-
sehen werden kann. Beachtet werden muss, dass Letzteres infrage stehen 
kann, wenn weitere Textpassagen hervorgehoben sind, sodass die Konzent-
ration des VN umgelenkt wird. Letztlich wird die Beurteilung dieser Frage 
nach den konkreten Ausgestaltungen im Einzelfall zu entscheiden sein. Das 
verlangt vom Bevollmächtigten einen umfassenden Vortrag hierzu und bein-
haltet letztlich ein gewisses Risiko vor allem für den VR. 

Wichtig | Es ist davon auszugehen, dass der BGH diese Auffassung teilt, da 
die Beschwerde des VN gegen die Zurückweisungsentscheidung des KG nach 
§ 522 Abs. 2 ZPO nach einem Hinweis des BGH zurückgenommen wurde. Es 
entspricht der höchstrichterlichen Rechtsprechung, dass eine Belehrung ih-
rer Warnfunktion gerade dann gerecht wird, wenn sie dem VN im unmittelba-
ren zeitlichen und räumlichen Zusammenhang mit den an ihn gerichteten 
Fragen zur Kenntnis gebracht wird (BGH VK 13, 14 = NJW 13, 873).
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Die Rechtsprechung des BGH und des KG ist allerdings so zu verstehen, dass 
eine drucktechnisch hervorgehobene und nicht zu übersehende Belehrung in 
den Antragsunterlagen als Privilegierung des VR gewährt wird. Sie stellt die 
Praxis vieler VR, ein gesondertes Belehrungsblatt zu erstellen, nicht infrage. 

Darf die Belehrung schriftlich sein, muss sie darüber hinaus – ebenso wie die 
Fragen zur versicherten Gefahr nach § 19 Abs. 1 VVG – aber zumindest in Text-
form (§ 126b BGB) erfolgen. Die Textform hat damit eine gegenüber der 
mündlichen Erläuterung tiefere und dauerhaftere Informationsfunktion und 
zugleich eine Dokumentationsfunktion. Dem in der Praxis zu genügen, ist 
nicht immer einfach, insbesondere wenn der Versicherungsvertreter den VN 
zu Hause aufsucht. Das KG baut hier Brücken im Sinne der Leitsätze 3 und 4, 
ohne allerdings von den Grundfunktionen des Textformerfordernisses zu las-
sen. Der Anwalt des VN wird also auch hier immer hinterfragen müssen, ob 
diesen Belangen Rechnung getragen wurde. 

wichtig | Das Belehrungserfordernis gilt nicht für den Fall der Arglist, da 
der arglistige VN nicht schutzwürdig ist (BGH NJW-RR 09, 1036).
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LESERFORUM

Ortungskosten für ein Leck in der wasserleitung 

| Leitungswasserschäden können hohe Kosten verursachen. Oft treten ne-
ben die Reparaturkosten noch weitere Kosten, um die Schadensstelle über-
haupt orten zu können. Unser Autor Dr. Dirk Halbach gibt nähere Erläute-
rungen zur Erstattungsfähigkeit dieser Kosten. |

F r ag e :  Ein Leser hatte angefragt, ob in der Leitungswasserversicherung  
Leckortungskosten als „Suchkosten“ erstattungsfähig sind. In seinem Fall war 
die Schelle an einer Wasserleitung defekt, sodass Wasser austrat. Der VR hat die 
Kosten für die Sanierung des Wasserschadens übernommen. Er weigert sich je-
doch, die „Suchkosten“ zu erstatten, die anfielen, um das Leck zu orten.

a n t wO r t :  Suchkosten in Bezug auf den versicherten Leitungswasser-
schaden sind früher als Kosten der Nebenarbeiten nach § 4 Nr. 2 b) VGB 62 
als erstattungsfähig angesehen worden (vgl. LG Saarbrücken VersR 11, 145) 
bzw. als Nebenkosten zum Auffinden und Beseitigen einer Bruchstelle (OLG 
Karlsruhe VersR 99, 1539).  

Die neueren Bedingungswerke, z.B. A § 8 VHB 2010 bzw. A § 7 VGB 2008/2010 
führen solche Kosten nicht auf. Nach § 85 VVG (§ 66 VVG a.F.) sind aber Such-
kosten als gebotene Kosten der Schadensermittlung auch ohne vertragliche 
Vereinbarung erstattungsfähig (LG Saarbrücken a.a.O.). Versichert sind ins-
besondere die Suchkosten bei Leitungswasserschäden zur Lokalisierung des 
Schadens (Rüffer in VersRHdb, 2. Aufl., § 32 Rn. 288; Martin, SVR, 3. Aufl., E I 
116), wenn die Schadensursache gefunden wird. Die Kosten der Untersuchung 
der Schadensursache sind Ermittlungskosten im Sinne von § 85 VVG (MüKo-
VVG/Halbach, § 85 Rn. 5; Römer/Langheid, VVG, 4 Aufl., § 85 Rn. 3). LE
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